
 
        Re/Da 30.5.2018 

 

Vorgehensweise bei Anerkennungen von Leistungen, die an anderen 

Hochschulen/Universitäten erbracht wurden 

 

Auflistung der Schritte, zu einer ordnungsgemäßen Anerkennung: 

 

 

Die Studierenden bekommen im Prüfungsamt für die Anerkennungen der Prüfungs- und 

Studienleistungen einen Sammelantrag und die Einzelanträge. 

 

Der Sammelantrag wird vom jeweiligen Studierenden mit den gesamten Modulen, die 

anerkannt werden sollen, ausgefüllt und über das Prüfungsamt an den Studiendekan zur 

Unterschrift weitergereicht. 

 

Nach der Unterschrift vom Studiendekan bekommt die/der Studierende den Sammelantrag 

zurück. Anschließend geht die/der Studierende mit den Einzelanträgen zu den jeweiligen 

DozentInnen und lässt die Anerkennung vornehmen. Durch den Sammelantrag kann der 

jeweilige DozentInn nachvollziehen, welche Module sich die Studentin/der Student 

anerkennen lassen will. 

 

So werden doppelte Anerkennungen aus einem Modul vermieden. 

 

Dieses Verfahren kann nur einmal in Anspruch genommen werden. Spätere 

Anerkennungen können nach Durchlauf dieses Verfahrens nicht mehr erfolgen. 

 

 


